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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens
1.1. Produktidentifikator
Produktform : Gemisch
Produktname : BRUSHABLE SEALER (1 KG)
Produktcode : 3620
1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird
1.2.1. Relevante identifizierte Verwendungen
Keine weiteren Informationen verfügbar

1.2.2. Verwendungen, von denen abgeraten wird
Keine weiteren Informationen verfügbar
1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

1.4. Notrufnummer
Land Organisation/Firma Anschrift Notrufnummer Anmerkung
Deutschland Giftberatung Virchow-

Klinikum, Medizinische 
Fakultät der Humboldt - 
Universitat zu Berlin
Abt. Innere Medizin mit 
Schwerpunkt Nephrologie und 
Intensivmedizin

Augustenberger Platz 1
13353 Berlin

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren
2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 
Entzündbare Flüssigkeiten, Kategorie 3 H226 
Akute Toxizität (oral), Kategorie 1 H300 
Verätzung/Reizung der Haut, Kategorie 2 H315 
Volltext der Gefahrenhinweise: Siehe Abschnitt 16

Schädliche physikalisch-chemische Wirkungen sowie schädliche Wirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt
Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Lebensgefahr bei Verschlucken. Verursacht Hautreizungen.
2.2. Kennzeichnungselemente
Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]Zusätzliche KennzeichnungZusätzlich anzugebende Einstufung(en)

Gefahrenpiktogramme (CLP) :

GHS02 GHS07 GHS08
Signalwort (CLP) : Gefahr
Gefahrenhinweise (CLP) : H226 - Flüssigkeit und Dampf entzündbar.

H319 - Verursacht schwere Augenreizung.
H315 - Verursacht Hautreizungen.
H335 - Kann die Atemwege reizen.
H373 - Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition.

Sicherheitshinweise (CLP) : P210 - Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen 
Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen.
P243 - Maßnahmen gegen elektrostatische Entladungen treffen.
P280 - Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
P305+P351+P338 - BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit 
Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter 
spülen.
P501 - Inhalt/Behälter gemäß den lokalen/regionalen/nationalen/internationalen 
Vorschriften einer Abfallsammelstelle zuführen.
P403+P233 - An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Behälter dicht verschlossen 
halten.
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2.3. Sonstige Gefahren
Keine weiteren Informationen verfügbar

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen
3.1. Stoffe
Nicht anwendbar
3.2. Gemische

Name Produktidentifikator % Einstufung gemäß 
Verordnung (EG) Nr. 
1272/2008 [CLP]

Xylol (CAS-Nr.) 1330-20-7
(EG-Nr.) 215-535-7
(EG Index-Nr.) 601-022-00-9
(REACH-Nr) 01-2119488216-32

25 - 50 Flam. Liq. 3, H226
Acute Tox. 4 (Inhalation), H332
Acute Tox. 4 (Dermal), H312
Skin Irrit. 2, H315

Wortlaut der H-Sätze: siehe unter Abschnitt 16

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen
4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen
Erste-Hilfe-Maßnahmen allgemein : Verunreinigte Kleidung und Schuhe sofort ausziehen. Sofort einen Arzt rufen.
Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Einatmen : Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. Bei 

Bewusstlosigkeit stabile Seitenlage anwenden und ärztlichen Rat einholen.
Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Hautkontakt : Sofort mit viel Wasser ausspülen. Behutsam mit viel Wasser und Seife waschen. Haut mit 

Wasser abwaschen/duschen. Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Bei 
Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Augenkontakt : Sofort bei weit geöffneten Lidern anhaltend mit Wasser spülen. Bei anhaltender Reizung 
einen Augenarzt aufsuchen. Augen vorsorglich mit Wasser ausspülen.

Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Verschlucken : Bei anhaltender Reizung sofort einen Augenarzt aufsuchen. Mund ausspülen. Sofort einen 
Arzt rufen.

4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen
Symptome/Wirkungen nach Hautkontakt : Reizung.
4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Symptomatisch behandeln.

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung
5.1. Löschmittel
Geeignete Löschmittel : Trockenlöschmittel, CO2, Trockensand oder alkoholbeständiger Schaum. 

Wassersprühstrahl. Trockenlöschpulver. Schaum.
Ungeeignete Löschmittel : Wasser. Keinen starken Wasserstrahl benutzen.
5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Brandgefahr : Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Gefährliche Zerfallsprodukte im Brandfall : Mögliche Freisetzung giftiger Rauchgase.
5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung
Schutz bei der Brandbekämpfung : Nicht versuchen ohne geeignete Schutzausrüstung tätig zu werden. Umgebungsluft-

unabhängiges Atemschutzgerät. Vollständige Schutzkleidung.
Sonstige Angaben : Behälter, die den Flammen ausgesetzt sind, seitlich mit Wasser kühlen, auch wenn das 

Feuer bereits erloschen ist.

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung
6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren
Allgemeine Maßnahmen : Unbeteiligte fernhalten.

6.1.1. Nicht für Notfälle geschultes Personal
Schutzausrüstung : Vollständige Schutzkleidung. Vollmaske.
Notfallmaßnahmen : Kein offenes Feuer, keine Funken und nicht rauchen. Nur qualifiziertes Personal in 

geeigneter Schutzausrüstung darf eingreifen.

6.1.2. Einsatzkräfte
Schutzausrüstung : Nicht versuchen ohne geeignete Schutzausrüstung tätig zu werden. Weitere Angaben: 

siehe Abschnitt 8 "Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche 
Schutzausrüstung".

6.2. Umweltschutzmaßnahmen
Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Eindringen in Kanalisation, Keller, Arbeitsgruben oder andere Orte, an denen die Ansammlung gefährlich 
sein könnte, verhindern. Nicht in die Kanalisation oder Wasserläufe gelangen lassen.
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6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung
Zur Rückhaltung : Verschüttetes/ausgelaufenes  Produkt mit Sand oder Erde aufsaugen.
Reinigungsverfahren : Das Produkt mechanisch aufnehmen. Für ein geeignetes Belüftungssystem sorgen. Dieser 

Stoff und sein Behälter müssen sicher und gemäß den lokalen Vorschriften entsorgt 
werden. Nicht mit Wasser oder wässrigen Reinigungsmitteln spülen. Falls das Produkt in 
die Kanalisation oder öffentliche Gewässer gelangt, sind die Behörden zu benachrichtigen.

Sonstige Angaben : Stoffe oder Restmengen in fester Form einer zugelassenen Anlage zuführen.
6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Siehe Abschnitt 7. Siehe Abschnitt 8. Weitere Angaben zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung
7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung
Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung : Für eine gute Belüftung des Arbeitsplatzes sorgen. Von Hitze, heißen Oberflächen, 

Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. 
Behälter und zu befüllende Anlage erden. Nur funkenfreies Werkzeug verwenden. 
Maßnahmen gegen elektrostatische Entladungen treffen. Im Behälter können sich 
entzündbare Dämpfe bilden. Explosionsgeschützte Ausrüstung verwenden. Persönliche 
Schutzausrüstung tragen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.

Hygienemaßnahmen : Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen. Bei Gebrauch nicht essen, trinken 
oder rauchen. Nach Handhabung des Produkts immer die Hände waschen.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten
Technische Maßnahmen : Behälter und zu befüllende Anlage erden.
Lagerbedingungen : An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Kühl halten. Behälter dicht verschlossen halten. 

Unter Verschluss aufbewahren.
7.3. Spezifische Endanwendungen
Keine weiteren Informationen verfügbar

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen
8.1. Zu überwachende Parameter
Xylol (1330-20-7)
EU Lokale Bezeichnung Xylene, mixed isomers, pure

EU IOELV TWA (mg/m³) 221 mg/m³

EU IOELV TWA (ppm) 50 ppm

EU IOELV STEL (mg/m³) 442 mg/m³

EU IOELV STEL (ppm) 100 ppm

EU Bemerkungen Skin

EU Rechtlicher Bezug COMMISSION DIRECTIVE 2000/39/EC

Deutschland TRGS 910 Akzeptanzkonzentration Hinweise

BRUSHABLE SEALER (1 KG) 
DNEL/DMEL (Arbeitnehmer)

Akut - systemische Wirkung, inhalativ 442 mg/m³

Akut - lokale Wirkung, inhalativ 442 mg/m³

Langzeit - systemische Wirkung, dermal 212 mg/kg Körpergewicht/Tag

Langfristige - systemische Wirkung, inhalativ 221 mg/m³

Langzeit - lokale Wirkung, inhalativ 221 mg/m³

DNEL/DMEL (Allgemeinbevölkerung)

Akut - systemische Wirkung, inhalativ 260 mg/m³

Akut - lokale Wirkung, inhalativ 260 ppm

Langfristige - systemische Wirkung, oral 12,5 mg/kg Körpergewicht/Tag

Langfristige - systemische Wirkung, inhalativ 65,3 mg/m³

Langzeit - systemische Wirkung, dermal 125 mg/kg Körpergewicht/Tag

Langzeit - lokale Wirkung, inhalativ 65,3 mg/m³

PNEC (Wasser)

PNEC aqua (Süßwasser) 0,327 mg/l
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BRUSHABLE SEALER (1 KG) 
PNEC aqua (Meerwasser) 0,327 mg/l

PNEC (Sedimente)

PNEC sediment (Süßwasser) 12,46 mg/kg Trockengewicht

PNEC sediment (Meerwasser) 12,46 mg/kg Trockengewicht

PNEC (Boden)

PNEC Boden 2,31 mg/kg Trockengewicht

PNEC (STP)

PNEC Kläranlage 6,58 mg/l
8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition
Geeignete technische Steuerungseinrichtungen:
Für eine gute Belüftung des Arbeitsplatzes sorgen.

Materialien für Schutzkleidung:

Bedingung Material Norm

langärmlige Arbeitskleidung
 

Handschutz:

Schutzhandschuhe

Typ Material Permeation Dicke (mm) Durchdringung Norm

Viton® II 4 (> 120 Minuten) 0,12 mm

Augenschutz:

Dichtschließende Schutzbrille

Haut- und Körperschutz:

Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen
 

Atemschutz:

Bei unzureichender Belüftung geeignete Atemschutzausrüstung tragen

Gerät Filtertyp Bedingung Norm

AX-Filter (braun)

Persönliche Schutzausrüstung - Symbol(e):

  
Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition:
Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

Sonstige Angaben:
Während der Verwendung nicht essen, trinken oder rauchen.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften
9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
Aggregatzustand : Feststoff
Farbe : Grau.
Geruch : characteristic.
Geruchsschwelle : Keine Daten verfügbar
pH-Wert : Keine Daten verfügbar
Relative Verdampfungsgeschwindigkeit 
(Butylacetat=1)

: Keine Daten verfügbar

Schmelzpunkt : Keine Daten verfügbar
Gefrierpunkt : Nicht anwendbar
Siedepunkt : 136 - 145 °C
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Flammpunkt : 23 - 29 °C
Kritische Temperatur : 500 °C Zündtemperatur
Selbstentzündungstemperatur : Nicht anwendbar
Zersetzungstemperatur : Keine Daten verfügbar
Entzündlichkeit (fest, gasförmig) : Nicht brennbar.
Dampfdruck : 10 hPa bei 20°C
Dampfdruck bei 50 °C : 20 hPa
Relative Dampfdichte bei 20 °C : Keine Daten verfügbar
Relative Dichte : Keine Daten verfügbar
Dichte : 1,22 g/cm³ bei 20°C
Löslichkeit : Organisches Lösemittel:32,7 g/100ml
Log Pow : Keine Daten verfügbar
Viskosität, kinematisch : 196721,311 mm²/s
Viskosität, dynamisch : 240000 mPa·s bei 20°C
Explosive Eigenschaften : Das Produkt ist nicht explosionsgefährlich, aber die Bildung von explosiven Dampf / Luft-

Gemischen ist möglich.
Brandfördernde Eigenschaften : Keine Daten verfügbar
Explosionsgrenzen : Nicht anwendbar
Untere Explosionsgrenze (UEG) : 1 vol %
Obere Explosionsgrenze (OEG) : 7,1 vol %
9.2. Sonstige Angaben
VOC-Gehalt : 32,68 g/l
Zusätzliche Hinweise : VOC-Gehalt. 398,7. g/l

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität
10.1. Reaktivität
Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
10.2. Chemische Stabilität
Stabil unter normalen Bedingungen.
10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen
Unter normalen Verwendungsbedingungen sind keine gefährlichen Reaktionen bekannt.
10.4. Zu vermeidende Bedingungen
Kontakt mit heißen Oberflächen vermeiden. Wärme. Kein offenes Feuer, keine Funken. Alle Zündquellen entfernen.
10.5. Unverträgliche Materialien
Keine weiteren Informationen verfügbar
10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte
Kohlenmonoxid.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben
11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen
Akute Toxizität (Oral) : Lebensgefahr bei Verschlucken.
Akute Toxizität (Dermal) : Nicht eingestuft
Akute Toxizität (inhalativ) : Nicht eingestuft

BRUSHABLE SEALER (1 KG) 
LD50 oral Ratte 0 (3523 - 4000) mg/kg

LD50 Dermal Kaninchen 12126 mg/kg

LC50 Inhalation Ratte (Dämpfe - mg/l/4h) 6350 mg/l/4h

Xylol (1330-20-7)
LD50 oral Ratte 3523 ml/kg

LD50 Dermal Kaninchen 2000 ml/kg

LC50 Inhalation Ratte (mg/l) 22,1 ml/m³

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut : Verursacht Hautreizungen.
Zusätzliche Hinweise : Verursacht Hautreizungen.
Schwere Augenschädigung/-reizung : Nicht eingestuft
Sensibilisierung der Atemwege/Haut : Nicht eingestuft
Keimzell-Mutagenität : Nicht eingestuft
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Karzinogenität : Nicht eingestuft

Reproduktionstoxizität : Nicht eingestuft
Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger 
Exposition

: Nicht eingestuft

Zusätzliche Hinweise : Kann die Atemwege reizen.
Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter 
Exposition

: Nicht eingestuft

Zusätzliche Hinweise : Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition.
Aspirationsgefahr : Nicht eingestuft

BRUSHABLE SEALER (1 KG) 
Viskosität, kinematisch 196721,311 mm²/s

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben
12.1. Toxizität
Ökologie - Allgemein : Das Produkt gilt weder als schädlich für Wasserorganismen noch verursacht es langfristige 

Schäden in der Umwelt.
Akute aquatische Toxizität : Nicht eingestuft
Chronische aquatische Toxizität : Nicht eingestuft

Xylol (1330-20-7)
LC50 Fische 1 13,5 ml/l

EC50 Daphnia 1 7,4 ml/l
12.2. Persistenz und Abbaubarkeit
Keine weiteren Informationen verfügbar
12.3. Bioakkumulationspotenzial
Keine weiteren Informationen verfügbar
12.4. Mobilität im Boden
Keine weiteren Informationen verfügbar
12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Keine weiteren Informationen verfügbar
12.6. Andere schädliche Wirkungen
Keine weiteren Informationen verfügbar

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung
13.1. Verfahren der Abfallbehandlung
Verfahren der Abfallbehandlung : Nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgen. Inhalt/Behälter gemäß den 

Sortieranweisungen des zugelassenen Einsammlers entsorgen.
Empfehlungen für Entsorgung ins Abwasser : wassergefährdend (WGK 2).
Zusätzliche Hinweise : Im Behälter können sich entzündbare Dämpfe bilden.
EAK-Code : 08 01 11* - Farb- und Lackabfälle, die organische Lösemittel oder andere gefährliche 

Stoffe enthalten
HP-Code : HP3 - ‚entzündbar‘: 

— entzündbarer flüssiger Abfall: flüssiger Abfall mit einem Flammpunkt von unter 60 °C 
oder Abfälle von Gasöl, Diesel und leichten Heizölen mit einem Flammpunkt von > 55 °C 
und ≤ 75 °C; 
— entzündbare pyrophore Flüssigkeiten und fester Abfall: fester oder flüssiger Abfall, der 
selbst in kleinen Mengen dazu neigt, sich in Berührung mit Luft innerhalb von fünf Minuten 
zu entzünden; 
— entzündbarer fester Abfall: fester Abfall, der leicht brennbar ist oder durch Reibung 
Brand verursachen oder fördern kann; 
— entzündbarer gasförmiger Abfall: gasförmiger Abfall, der an der Luft bei 20 °C und 
einem Standarddruck von 101,3 kPa entzündbar ist; 
— mit Wasser reagierender Abfall: Abfall, der bei Berührung mit Wasser gefährliche 
Mengen entzündbarer Gase abgibt; 
— sonstiger entzündbarer Abfall: entzündbare Aerosole, entzündbarer 
selbsterhitzungsfähiger Abfall, entzündbare organische Peroxide und entzündbarer 
selbstzersetzlicher Abfall.
HP4 - ‚reizend — Hautreizung und Augenschädigung‘: Abfall, der bei Applikation 
Hautreizungen oder Augenschä- digungen verursachen kann.
HP5 - ‚Spezifische Zielorgan-Toxizität (STOT)/Aspirationsgefahr‘: Abfall, der nach 
einmaliger oder nach wiederholter Exposition Toxizität für ein spezifisches Zielorgan 
verursachen kann oder akute toxische Wirkungen nach Aspiration verursacht.
HP6 - ‚akute Toxizität‘: Abfall, der nach oraler, dermaler oder Inhalationsexposition akute 
toxische Wirkungen verursachen kann.
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ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport
Entsprechend den Anforderungen von ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

ADR IMDG IATA ADN RID

14.1. UN-Nummer
UN 1263 UN 1263 UN 1263 Nicht geregelt Nicht geregelt

14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung
FARBE PAINT Paint Nicht geregelt Nicht geregelt

Eintragung in das Beförderungspapier

UN 1263 FARBE, 3, I, (D/E) UN 1263 PAINT, 3, III UN 1263 Paint, 3, III Nicht geregelt Nicht geregelt

14.3. Transportgefahrenklassen
3 3 3 Nicht geregelt Nicht geregelt

 

Nicht geregelt Nicht geregelt

14.4. Verpackungsgruppe
I III III Nicht geregelt Nicht geregelt

14.5. Umweltgefahren
Umweltgefährlich : Nein Umweltgefährlich : Nein

Meeresschadstoff : Nein
Umweltgefährlich : Nein Nicht geregelt Nicht geregelt

Keine zusätzlichen Informationen verfügbar
14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender
Landtransport
Klassifizierungscode (ADR) : F1 
Sonderbestimmung (ADR) : 163, 367, 650
Begrenzte Mengen (ADR) : 500ml
Freigestellte Mengen (ADR) : E3
Verpackungsanweisungen (ADR) : P001
Sondervorschriften für die Zusammenpackung 
(ADR)

: MP7, MP17 

Anweisungen für Tankfahrzeuge und 
Schüttgutcontainer (ADR)

: T11

Besondere Bestimmungen für Tankfahrzeuge und 
Schüttgutcontainer (ADR)

: TP1, TP8, TP27

Tankcodierung (ADR) : L4BN
Tanktransportfahrzeug : FL
Beförderungskategorie (ADR) : 1
Besondere Beförderungs-/Betriebsbestimmungen 
(ADR)

: S2, S20

Gefahr-Nr. (Kemlerzahl) : 33 
Orangefarbene Tafeln :

Tunnelbeschränkungscode (ADR) : D/E 

Seeschiffstransport
Sonderbestimmung (IMDG) : 163, 367
Begrenzte Mengen (IMDG) : 500 ml
Freigestellte Mengen (IMDG) : E3
Verpackungsanweisungen  (IMDG) : P001
Tankanweisungen (IMDG) : T11 
Besondere Bestimmungen für Tanks (IMDG) : TP1, TP8, TP27 
EmS-Nr. (Brand) : F-E
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EmS-Nr. (Unbeabsichtigte Freisetzung) : S-E
Staukategorie (IMDG) : E
Eigenschaften und Bemerkungen (IMDG) : Miscibility with water depends upon the composition.

Lufttransport
PCA freigestellte Mengen (IATA) : E3
PCA begrenzte Mengen (IATA) : Verboten
PCA begrenzte max. Nettomenge (IATA) : Verboten 
PCA Verpackungsvorschriften (IATA) : 351
Max. PCA Nettomenge (IATA) : 1L
CAO Verpackungsvorschriften (IATA) : 361
Max. CAO Nettomenge (IATA) : 30L
Sonderbestimmung (IATA) : A3, A72, A192
ERG-Code (IATA) : 3L

Binnenschiffstransport
Nicht geregelt

Bahntransport
Nicht geregelt
14.7. Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens und gemäß IBC-Code
Nicht anwendbar

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften
15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das 

Gemisch
15.1.1. EU-Verordnungen

Enthält keinen Stoff, der den Beschränkungen von Anhang XVII der REACH-Verordnung unterliegt
Enthält keinen REACH-Kandidatenstoff
Enthält keinen in REACH-Anhang  XIV gelisteten Stoff
Enthält keine Stoffe, die der Verordnung (EU) 649/2012 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 4. Juli 2012 über die Aus- 
und Einfuhr gefährlicher Chemikalien unterliegen.
Stoff/e, die nicht der Verordnung (EG) Nr. 850/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 über persistente organische 
Schadstoffe und zur Änderung der Richtlinie 79/117/EWG unterliegen

 
VOC-Gehalt : 32,68 g/l

15.1.2. Nationale Vorschriften

Deutschland
Verweis auf AwSV : Wassergefährdungsklasse (WGK) 2, Deutlich wassergefährdend (Einstufung nach AwSV, 

Anlage 1)
Störfall-Verordnung - 12. BImSchV : Unterliegt nicht der 12. BImSchV (Bundes-Immissionsschutzverordnung) (Störfall-

Verordnung)

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
Keine stoffsicherheitsbeurteilung wurde durchgeführt

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

 Vollständiger Wortlaut der H- und EUH-Sätze:

Acute Tox. 4 (Dermal) Akute Toxizität (dermal), Kategorie 4

Acute Tox. 4 (Inhalation) Akute Toxizität (inhalativ), Kategorie 4

Flam. Liq. 3 Entzündbare Flüssigkeiten, Kategorie 3

Skin Irrit. 2 Verätzung/Reizung der Haut, Kategorie 2

H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar.

H300 Lebensgefahr bei Verschlucken.

H312 Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.

H315 Verursacht Hautreizungen.

H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
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SDS EU (REACH Annex II)
Diese Informationen basieren auf unserem aktuellen Wissen und sollen das Produkt nur im Hinblick auf Gesundheit, Sicherheit  und 
Umweltbedingungen beschreiben. Sie darf also nicht als eine Garantie für irgendeine spezifische Eigenschaft des Produkts ausgelegt werden.


